
Aufgrund der bilateralen Verträge mit der EU tritt ab 1. Juni 2007 folgende Bestimmung in Kraft:

Der in der Austrittsleistung enthaltene Anteil der gesetzlichen Vorsorge (BVG-Altersguthaben) darf bei einem definitiven 
Verlassen der Schweiz nicht mehr bar ausbezahlt werden, wenn die versicherte Person in ihrem neuen EU-Wohnsitz-
Staat für die Risiken Alter, Tod oder Invalidität obligatorisch versichert ist.

– Diese Bestimmung gilt auch für Grenzgängerinnen und Grenzgänger.
– Die Bestimmung gilt für Personen, welche nach dem 1. Juni 2007 die Schweiz verlassen.

Ausschlaggebend für die Anwendung der neuen Regelung ist der Zeitpunkt der entgültigen Ausreise aus der Schweiz.

Wann ist die volle BaraUszahlUng der aUstrittsleistUng nicht möglich?

Die Bestimmung gilt für folgende EU-Staaten:

Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Grossbritannien, 
Irland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, 
Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republi, Ungarn, Zypern.

Die Regelungen gelten auch für die EFTA-Staaten Fürstentum Liechtenstein, Kroatien, Island, Norwegen, Schweiz.

Wann ist die volle BaraUszahlUng möglich; Welche Unterlagen sind einzUreichen?

Sie wohnen in einem Staat der EU oder EFTA und sind dem landesüblichen Sozialversicherungssystem nicht obligato-
risch unterstellt.

Der schriftliche Nachweis, dass Sie in ihrem Wohnsitz-Staat keinem Versicherungsobligatorium unterliegen, muss der 
Pensionskasse Schaffhausen vor der Auszahlung der Austrittsleistung eingereicht werden.

Was geschieht mit meiner aUstrittsleistUng, 
Wenn ich im eU-staat oder eFta-land oBligatorisch versichert Bin?

Der obligatorische Teil (BVG) wird auf ein Freizügigkeitssparkonto einer Bankstiftung ausbezahlt oder zu Gunsten einer 
Freizügigkeitspolice verwendet. Dieses Guthaben wird auf entsprechendes Gesuch nach Erreichen der gesetzlichen 
Altersgrenze oder bei Eintritt eines Versicherungsfalles (Tod, Invalidität von mindestens 70 %) von der kontoführenden 
Stelle ausbezahlt.
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BerechnUngsBeispiel

CHF 50′000.–

CHF 10′000.–

Austrittsleistung der Pensionskasse Schaffhausen:

davon BVG-Anteil: 

Differenz (überobligatorischer Teil), Barauszahlung möglich: CHF 40�000.–

Wo kann ich Weitere inFormationen zUr dUrchFührUng des aBkommens erhalten?

Für die Durchführung des Abkommens haben die beteiligten Staaten Verbindungsstellen eingerichtet, welche für den 
Kontakt mit den Versicherten verantwortlich ist. In der Schweiz ist dies:

Sicherheitsfonds BVG     
Geschäftsstelle  Eigerplatz 2      Postfach 1023 3001 Bern 
t  031 / 380 79 71
inFo@verBinDungssTelle.CH

Weitere Informationen und die notwendigen Formulare finden Sie auf der Webseite der Verbindungsstelle:
www.verBinDungssTelle.CH

aUskünFte

Sollten Sie Fragen betreffend dem Merkblatt haben, stehen Ihnen die Mitarbeitenenden der Pensionskasse 
selbstverständlich zur Verfügung.




